
 

 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

von: 

Stadtverwaltung Lengenfeld 

Bauamt 

Hauptstraße 1 

08485 Lengenfeld 

Tel.: (037606) 305-41/42 

E-Mail: bauamt@lengenfeld.de 

 

Bayerngrund GmbH 

Geschäftsstelle Chemnitz 

Augustusburger Str. 22 

09111 Chemnitz 

Tel.: (0371) 520 50-16 

E-Mail: schein@bayerngrund.de 

 

gern zur Verfügung ! 

 

 

 

VERFÜGUNGSFONDS 

 

Ein Instrument der  
Städtebauförderung 

 

Der Verfügungsfonds der Stadt 

Lengenfeld – Fördergebiet 

„Kernstadt“ – unterstützt 

Privatpersonen und Geschäftsleute, 

Immobilieneigentümer/innen oder 

Vereine finanziell, wenn sie ein 

Projekt planen, dass die Innenstadt 

belebt, das Stadtbild aufwertet oder 

das Image auffrischt. 

 

 

 



  

Beispiele für Maßnahmen 

1.  Investive Maßnahmen 

 Bepflanzung und Begrünung, 

Gestaltungsmaßnahmen 

 Maßnahmen zur 

Freiflächennutzung 

 Spielgeräte, Sitzgelegenheiten, 

Kunst im öffentlichen Raum 

 Verschönerungsarbeiten am 

Gebäude und im Wohnumfeld 

 Anschaffung von Arbeitsgeräten 

 

2. Investitionsvorbereitende und  

     -begleitende  Maßnahmen 

 Gutachten, Vorplanung 

 Bürgerbeteiligung 

 

3. Nichtinvestive Maßnahmen 

    (nur aus den privaten Fondsanteil ) 

 Messen, Stadtfest, Stadtzeitung 

 Broschüren, z.B. zur 

Stadtteilgeschichte 

 Sprachkurse, Seniorentreffs 

 

 

Lenkungskreis/ 
            Vergabegremium 

 Das Vergabegremium bildet das 

„Rückgrat“ des Verfügungsfonds 

 Entscheidungen über die 

Vergabe von Fördermitteln trifft 

der Lenkungskreis. 

 Die grundsätzlichen Ziele der 

Gemeinde müssen berück-

sichtigt werden. 

 

Besetzung des Lenkungskreises: 

  Bürgermeister 

  Vertreter der Stadtverwaltung 

 und Stadträte 

  Vertreter Gewerbeverband und 

 Gastronomie 

  Vertreter ortsansässiger Firmen  

 und des Handwerks 

 Vertreter von Vereinen 

  Vertreter von Kirche und Freikirche 

  Fa. BayernGrund GmbH als  

 beratendes Mitglied 

 

 

 

Die Förderung setzt sich zusammen 
aus: 

 50% Einsatz privater Finanzmittel, 

Sach- oder Arbeitsleistungen und 

 

 50% öffentlicher Zuschuss von Bund, 

Land und der Stadt Lengenfeld. 

                                                         


